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Klimaschutzpreis 2020 der Klima- und Energieagentur Bamberg
Besetzung der Jury zum Klimaschutzpreis mit einem Mitglied des Umweltse-
nates
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.12.2019 Stadtrat der Stadt Bamberg Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

In der Sitzung des Klimarates vom 26.11.2019 wurde der einstimmige Beschluss zur Auslobung eines 
Klimapreises gefasst.

Der Klimaschutzpreis soll in vier Bereichen vergeben werden:

1. Privatpersonen
2. Organisationen, Schulen oder sonstige Einrichtungen
3. Wirtschaft, Dienstleistung und Gewerbe
4. Sonderkategorie

Nachwuchs- und Förderpreis für junge Tüftler und Erfinder.

Über die eingegangenen Bewerbungen berät ein Fachbeirat. Dieser gibt seine Empfehlung an den Klima-
rat der Klima- und Energieagentur Bamberg weiter, der abschließend über die Preisvergabe entscheidet.

Jurymitglieder:

 Landrat des Landkreises Bamberg
 Oberbürgermeister der Stadt Bamberg
 Geschäftsführer der Klima- und Energieagentur Bamberg.
 Mitglied aus dem Klimarat des Landkreises Bamberg
 Mitglied aus dem Klimarat der Stadt Bamberg



Vorlage VO/2019/2978-38 der Stadt Bamberg Seite: 2/2

Als Mitglied aus dem Klimarat der Stadt Bamberg wird der Fraktionssprecher der CSU-Stadtratsfraktion 
vorgeschlagen. Als dessen Stellvertretung wird der Fraktionssprecher der SPD-Stadtratsfraktion entsandt.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Vortrag der Verwaltung dient zur Kenntnis.

2. Als Mitglied der Jury zum Klimapreis der Klima- und Energieagentur Bamberg wird aus dem 
Klimarat der Stadt Bamberg der Fraktionssprecher der CSU-Stadtratsfraktion, als sein Stellvertre-
ter der Fraktionssprecher der SPD-Fraktion entsandt.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

X 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:

Verteiler:

Referat 5
Amt 38


